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Glarus/Linthal, 25.06.2022 

 

REGELN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Go-Kartbahn 
 

Werter Gast, wir begrüssen Sie herzlich auf dem Go Kartrundkurs des Vereins Dorfchilbi 

Linthal. Bevor Sie einen unvergesslichen Event geniessen, sind folgende Regeln strikte zu 

beachten. 

 

 Den Anweisungen der Mitarbeiter ist strikte Folge zu leisten. 

 Für die Kartfahrt zugelassen sind Personen, welche aufgrund ihrer Körpergrösse 

(mind. 140cm) den Kart bedienen können und das 10. Altersjahr vollendet haben. 

Zudem darf nur eine Person ein Kart fahren. 

 Lose Gegenstände (Handy, Schlüssel, Ketten etc.) müssen abgegeben werden. 

 Es dürfen während dem Fahren keine langen Haare, lose Kleidungsstücke und 

insbesondere Halstücher/Schals, Schlüsselbänder etc. getragen werden. 

 Das Fahren eines Karts ist unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten 

sowie das Tragen von Kopfhörer, Ear Pods etc. verboten. 

 Die Helmtragpflicht ist für jede teilnehmende Person obligatorisch. 

 Während dem Kartfahren ist das Helmvisier (oder Brille) immer unten zu halten. 

 Auf der Strecke darf der Kart nie verlassen werden.  

 In der Boxengasse darf erst auf das ausdrückliche Zeichen der Mitarbeiter aus den 

Karts aus- und eingestiegen werden. 

 In die Boxengasse ist langsam zu fahren und es darf nicht überholt werden. 

 Jede/r Kartfahrer/in kennt beim Lösen des Tickets seine Fähigkeiten und kann die 

Situation und Gefahren des Rundkurses an sich selber, den Fahrzeugen, 

gegenüber Drittpersonen und Sachwerten einschätzen.  

 Der/die Kartfahrer/in passt in jeder Situation das Tempo der vorherrschenden 

Situation an, damit gegenüber sich selber, an Fahrzeugen, Drittpersonen und 

Sachwerten zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr besteht. Die Geschwindigkeit ist dem 

Fahrkönnen anzupassen. 

 Absichtliches Rammen von Karts, Banden etc. ist verboten. 

 Das Fahren in die entgegengesetzte Richtung ist verboten. 

 Bei auftretenden Problemen ist umgehend an den Rand der Piste zu fahren. 

 Auf dem Kartareal herrscht striktes Rauchverbot. 

 Unsachgemässe und gefährliche Fahrweise haben den sofortigen Ausschluss zur 

Folge. 

 Das Instruktionspersonal kann bei Fehlverhalten eines Gastes diesen jederzeit vom 

Platz verweisen. Das Startgeld wird nicht zurückbezahlt. 
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Betreffend Haftung gilt folgendes: 

 

 Die Benutzung der Go-Kartbahn der Dorfchilbi Linthal ist mit Risiken verbunden und 

erfolgt auf eigene Gefahr sowie Verantwortung. Die Versicherung ist Sache des 

Kartfahrers. 

 Mit dem Lösen eines Billets akzeptiert der/die Kartfahrer/in die installierten 

Sicherheitsmassnahmen. 

 Bei Kollisionen, Unfällen oder Ähnlichem ist jede/r Kartfahrer/in für den 

entstandenen Schaden an sich selber, den Fahrzeugen, gegenüber Drittpersonen 

und Sachwerten vollumfänglich selber haftbar. 

 Bei nicht handlungsfähigen (nicht volljährig und/oder nicht urteilsfähig) Personen 

haftet in jedem Fall dessen gesetzliche Vertretung. 

 Instruktoren und Hilfspersonal sowie der Verein Dorfchilbi Linthal sind von jeder 

Haftung befreit und können in keinster Weise zur Verantwortung gezogen werden. 

 Der Verein Dorfchilbi Linthal lehnt jegliche Haftung für Schäden aus Missachtung 

der vorstehenden Regeln ab und behält sich das Recht vor, mutwillig entstandene 

Sachschäden weiter zu verrechnen. 

 

 

Ich habe die vorstehenden Regeln und den Haftungsausschluss gelesen, verstanden und 

erkläre mich damit vollumfänglich einverstanden. 

 

Name, Vorname: 

 

 

Geburtsdatum: 

 

 

Adresse: 

 

 

PLZ, Wohnort: 

 

 

Unterschrift: 

 

Kartfahrer/in 

 

 

Gesetzlicher Vertretung bei nicht 

handlungsfähigen (nicht volljährig und/oder nicht 

urteilsfähig) Personen: 

 

Name, Vorname 

 

 

Unterschrift 

 

 

 

 

Dieses Formular kann unter www.dorfchilbi-linthal.ch elektronisch heruntergeladen werden. 

http://www.dorfchilbi-linthal.ch/

